


Nach einer Empfehlung 

der EU-Kommission sol-

len die verbandlichen 

Klagebefugnisse europa-

weit weiter ausgebaut und abgesichert 

werden. Erstaunlicherweise sollen der 

Empfehlung zufolge auch Behörden in 

Vertretung von Verbrauchern 

Schadensersatz- und Unter-

lassungsklagen erheben dür-

fen. Dies geht aus der wie stets 

sprachlich etwas gestelzten 

„Empfehlung zu den gemeinsa-

men Grundsätzen für kollektive 

Unterlassungs- und Schadens-

ersatzverfahren in den Mit-

gliedstaaten bei Verletzung von 

durch Unionsrecht garantier-

ten Rechten“ vom 11. Juni 2013 

(2013/396/EU) hervor. Bislang 

sind Vertretungsklagen auf Schadens-

ersatz durch Verbraucherverbände in 

Deutschland und den meisten EU-Staa-

ten ausgeschlossen. 

Nach Art. 288 AEUV ist eine Empfeh-

lung der EU-Kommission zwar nicht ver-

bindlich, gleichwohl besagt die Empfeh-

lung in Nr. 38 und in Erwägungsgrund 

Nr. 10, dass die Mitgliedsstaaten die darin 

enthaltenen Grundsätze spätestens bis 

zum 26. Juli 2015 in ihre innerstaatlichen 

Systeme des kollektiven Rechtsschutzes 

integrieren und darüber berichten sollen. 

Das klingt schon deutlich nach Vollzugs-

meldung. Die Erfahrung zeigt, dass bei 

Nichtbefolgung von Empfehlungen die 

Kommission dann zur regulatorischen 

Axt greift.

Der Anwendungsbereich der neuen 

Empfehlung ist weitreichend: Er umfasst 

gemäß den Erwägungsgründen nicht nur 

alle Bereiche des Verbraucherschutzes, 

das Kartell- und Wettbewerbsrecht, den 

Umweltschutz, den Schutz personenbe-

zogener Daten, Finanzdienstleistungen 

und den Anlegerschutz, sondern darüber 

hinaus alle anderen Bereiche, in denen es 

gegenüber Verbrauchern „zur Verletzung 

von durch Unionsrecht garantierten 

Rechten“ kommen kann. Das reicht bei-

spielsweise vom Reisevertragsrecht über 

die Fluggastrechte und Verträge über 

Verbrauchergüter bis hin zum Lebens-

mittelrecht. Kartellrechtliche Schadens-

ersatzklagen sind in Deutschland nur den 

Kammern und Wirtschaftsverbänden 

vorbehalten. Nach der Empfehlung sind 

auch kartellrechtliche Schadensersatz-

klagen durch Verbraucherverbände nicht 

mehr ausgeschlossen.

POLITISCHER ZÜNDSTOFF

Die Empfehlung enthält politischen 

und juristischen Zündstoff. Denn zu-

nächst wird in den Erwägungsgründen 

die fragwürdige Behauptung aufgestellt, 

dass es zu den „Kernaufgaben der öffent-

lichen Rechtsverfolgung“ gehöre, die 

Verletzung von Verbraucheransprüchen 

zu verhüten und zu ahnden und dass die 

zivilrechtliche Geltendmachung solcher 

Verstöße „nur ergänzender Natur“ sei. 

Dies ist blanker Unsinn, weil der Aus-

gleich von Verbraucheransprüchen in 

den Mitgliedstaaten der EU dem Zivil-

recht zugewiesen ist. Hierzu hat die EU 

auch zahlreiche Richtlinien erlassen. Das 

räumt die Kommission in ihren Erwä-

gungsgründen selbst ein, scheint es aber 

unterwegs wieder vergessen zu haben. 

Auch der EuGH hat in der „Parmesan“-

Entscheidung den vom UWG verfolgten 

Zivilrechtsweg ausdrücklich als EU-kon-

form anerkannt. So werden Reisemängel, 

Sachmängel, Produktfehler, Flugverspä-

tungen, fehlerhafte AGB und Ähnliches 

nicht von der Staatsanwaltschaft oder 

von Behörden verfolgt und sanktioniert, 

sondern sind Gegenstand des Zivilrechts, 

was Verbraucherschützern aber schon 

immer ein Dorn im Auge war. Bahnt sich 

also mit der „Empfehlung zum kollek-

tiven Rechtsschutz“ so etwas wie eine 

„öffentlich-rechtliche Zivilrecht-Verwal-

tungswirtschaft“ an? 

KLAGEBEFUGTE VERTRETER-

ORGANISATIONEN

Indizien dafür liefert die Kommissi-

onsempfehlung selbst. So sollen in Zu-

kunft auch Behörden und andere adhoc 

zugelassene Organisationen zur Klage-

erhebung befugt sein. Die Kommissi-

onsempfehlung besagt hierzu, dass eine 

„Vertretungsklage“ von einer Vertreter-

organisation, einer ad hoc zugelassenen 

Einrichtung oder einer Behörde im Na-

men und für Rechnung von zwei oder 

von mehr als zwei natürlichen oder 

juristischen Personen erhoben werden 

kann, wenn die vertretenen Personen 

geltend machen, bei einem Massenscha-

densereignis geschädigt worden zu sein 

oder der Gefahr einer Schädigung ausge-

setzt gewesen zu sein. 

Als Vertreterorganisationen sollen 

nach dem deutschen Wortlaut nur „ge-

meinnützige“ Organisationen zuge-

lassen werden. Der Vergleich mit den 

anderen Sprachfassungen zeigt aber, 

dass es sich insoweit um einen Über-
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ERSTAUNLICHERWEISE SOLL EIN „MASSEN-

SCHADENSEREIGNIS“ BEREITS DANN 

VORLIEGEN, WENN MINDESTENS ZWEI (!) 

VERBRAUCHER DURCH ... DIE BEKLAGTEN 

GESCHÄDIGT WORDEN SIND 








